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(54) Sanitäranordnung

(57) Die Erfindung betrifft eine Sanitäranordnung mit
einer Armatur (1), die einen Anschluss (2) für Kaltwasser,
einen Anschluss (3) für Warmwasser und einen Auslauf
(7) aufweist. Zwischen den Anschlüssen (2, 3) und dem
Auslauf (7) ist eine Misch- und/oder Absperrvorrichtung
(4) angeordnet. Die Armatur weist einen Bypassan-
schluss (8) für eine Spülung unter Umgehung der Misch-
und/oder Absperrvorrichtung (4) auf. Die Sanitäranord-
nung weist in mindestens einem Zulauf (9, 13) eine Ab-
zweigung (10,14) auf, die mit dem Bypassanschluss (8)
in Verbindung steht zur Freigabe einer Spülung mittels
einer Bypass-Absperrvorrichtung (11, 15). Mindestens
eine Bypass-Absperrvorrichtung (11, 15) ist in eine Bau-
einheit (17) integriert.
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